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DIE STAATSRECHTSSETZUNG IM WALLIS VON 
DEN ERSTEN LANDRECHTSARTIKELN ÜBER  

DIE KANTONSVERFASSUNGEN ZUR «NOUVELLE CONSTITUANTE»

Marie-Claude Schöpfer

1 Einführung

Eine Verfassung «enthält die ranghöchsten Rechtsnormen, welche für den Bestand 
des Gemeinwesens von zentraler Bedeutung sind und das Zusammenspiel der 
Staatsorgane regeln». Insofern beschreiben die im Gesetzeswerk festgeschriebe-
nen Satzungen die «rechtliche Grundordnung» eines Staatswesens. Der moderne 
Konstitutionalismus, dessen Ursprünge im England des 17. Jahrhunderts zu veror-
ten sind, zeichnet sich durch zwei Parameter aus, zu deren Ausprägung es im Ge-
folge der amerikanischen Unabhängigkeitskriege kam: die schriftliche Fixierung 
und die Volkssouveränität. Der verschriftlichte Verfassungstext muss vom Volk, 
auf dem letztlich die Staatsgewalt gründet, gebilligt werden. Die Französische Re-
volution rezipierte dieses Verfassungsverständnis. In der Menschenrechtserklä-
rung von 1789 wurden die inhaltlichen Anforderungen an eine Staatsverfassung 
auf allgemein bestimmende Weise beschrieben: «Eine Gesellschaft, in der weder 
die Gewährleistung der Rechte gesichert, noch die Gewaltenteilung festgelegt ist, 
hat keine Verfassung.» Dieses Verfassungsdenken verbreitete sich seit dem Ende 
des 18. Jahrhunderts auch in der Eidgenossenschaft und ihren zugewandten Orten 
und begann in ersten Ansätzen die in grosser Zahl entstehenden Verfassungen der 
Kantone und weiteren Gemeinwesen, unter anderem auch der Republik Wallis, zu 
EHHLQÀXVVHQ�1

Von 1798 bis 1907 sind für das Gebiet des heutigen Kantons Wallis mit den Ge-
setzeswerken von 1798 (Republik der zehn Zenden und Helvetische Republik), 1802, 
1815, 1839 (Fassungen vom Januar und August), 1844, 1848, 1852, 1875 und 1907 
eine ganze Reihe von Verfassungstexten greifbar. Während im 19. Jahrhundert  

1 Andreas Kley, Art. «Verfassung», in: Historisches Lexikon der Schweiz (im Folgenden zit. als 
HLS), Bd. 12, Basel 2013, S. 801 f.
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zahlreiche neue Satzungen entstanden, kam es im gesamten 20. Jahrhundert im 
Kanton Wallis zu einer einzigen Totalrevision. Die Werke von 1839, 1844, 1848 
und 1852 waren in erster Linie dem Ringen zwischen Liberalen, Katholisch-Kon-
servativen und Radikalen und damit an der Wurzel auch den Unabhängigkeitsbe-
strebungen des Unterwallis geschuldet. Hingegen sind vor allem die Verfassungen 
von 1815 und 1875 als Anpassungen an die Vorgaben des Bundes zu interpretieren. 
Sie widerspiegeln damit den nicht einfachen Integrationsprozess des neuen Kan-
tons in die Confoederatio Helvetica. Die Gründe für das Beharren auf dem Vorhan-
denen im 20. und beginnenden 21. Jahrhundert – die Verfassung des Jahres 1907 
ist mittlerweile seit 112 Jahren in Kraft – mögen vielschichtig sein und wandelten 
sich im Verlauf der Jahrzehnte. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts spielten 
neben dem schwierigen Prozess der nationalen Integration die Weltkriege und in 
der Folgezeit die schwierigen Lebensbedingungen der Nachkriegszeit eine Rol-
le. Erst der gesellschaftliche Wandel und das Aufbrechen der sozialen Strukturen 
nach dem Übergang ins 21. Jahrhundert hat unlängst eine Totalrevision der letzten 
Verfassung aus dem Jahr 1907 für eine Mehrheit der Bevölkerung als unabdingbar 
erscheinen lassen.2

2 Die Entwicklung des Staatswesens im Wallis

Als sich im ausgehenden 18. Jahrhundert freiheitliche Ideen wie das moderne Ver-
fassungsdenken in der Republik Wallis zu verbreiten begannen, setzte ein Prozess 
zähen Ringens zwischen dem Beharren auf der alten Ordnung und dem Aufbruch 
hin zu neuen Werten ein, welcher das Wallis bis ins 20. Jahrhundert prägen soll-
te. Diese Langlebigkeit des Kampfes zwischen dem Festhalten an den herkömm-
lichen Strukturen und der Orientierung an neuen Strömungen und Ideen bis über 
das Ende des Ancien Régime hinaus lässt sich über die Rekapitulation der Ver-
fassungsgeschichte des Wallis bestens nachzeichnen. Dabei sollen aber nicht nur 
GLH�3HULRGHQ�GHV�PRGHUQHQ�.RQVWLWXWLRQDOLVPXV�%HU�FNVLFKWLJXQJ�¿QGHQ��GHQQ�
die gegensätzlichen Bewegungen fanden Anknüpfung in einem Antagonismus, 
dessen Wurzeln ins Mittelalter zurückreichen, im Emanzipationsbestreben der 

2 Zur Verfassungsgeschichte des Wallis vgl. Franz Seiler, Die Anfänge der modernen Demokra-
tie im Kanton Wallis. Ein Beitrag zur Geschichte der schweiz. Volksgesetzgebung, Brig 1921; 
Andreas  Seiler, Die politische Geschichte des Wallis 1815–1844, Diss., Zürich 1939; Thomas 
Troger, Geschichte der Verfassung des Kantons Wallis vom 8. März 1907, Diss. iur. Freiburg, 
9LVS�������PLW�$XÀLVWXQJ�GHU�WKHPHQUHOHYDQWHQ�4XHOOHQZHUNH�LQ�GHU�%LEOLRJUDSKLH��6�����±�����
Paul Biderbost, Die Republik Wallis. 1802–1810. Ein Beitrag zur Walliser Verfassungsgeschich-
te, Diss. Lausanne 1958, Visp 1959; Louis Carlen, Kultur des Wallis 1500–1800, Brig 1984, 
S. 15–23; Arthur Fibicher, Walliser Geschichte, Bd. 3.1: Ereignisse und Entwicklungen, 1520–
1991, Sitten 1993, passim.
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/DQGOHXWH� YRP� I�UVWELVFK|ÀLFKHQ� /DQGHVKHUUQ�� GDV� GLH� SROLWLVFKHQ� .RPSHWHQ-
zen der partikulären Kräfte in steigendem Mass zu Ungunsten der Tafel von Sit-
ten anwachsen liess. Da die in den modernen Verfassungstexten ebenso wie in 
den die Landschaft ins Blickfeld nehmenden Gesetzeswerken früherer Perioden 
festgeschriebenen ranghöchsten Rechtsnormen auf das staatliche Gebilde rekur-
rieren, sollen im Folgenden die wichtigsten Entwicklungslinien der Ausformung 
des Walliser Staatswesens nachvollzogen werden, obschon freilich weitere, in den 
YHUVFKLHGHQHQ�(SRFKHQ�YDULLHUHQGH�VWUXNWXUHOOH�(LQÀXVVIDNWRUHQ�ZLH�SROLWLVFKH�
und kriegerische Ereignisse und Entwicklungen, die Entfaltung des Wirtschafts-
gefüges sowie sozial- und mentalitätsgeschichtliche Veränderungsprozesse und 
weitere Parameter ebenfalls eine prägende Rolle bei der legislativen Ausgestal-
tung einnahmen.

2.1 Das Verfassungsgefüge von der burgundischen Grafschaft  
bis zum eidgenössischen Kanton

Im Mittelalter stellte die Landschaft Wallis («Terra Vallesii» oder «Patria Val-
lesii») kein geschlossenes Territorium dar, sondern bildete einen in föderalis-
tischer Manier verknüpften, losen Bund von unabhängigen Kleinstaaten. Bis 
]XP�����-DKUKXQGHUW�ZDU�GLHVHU�9HUEXQG�GHU�VLHEHQ�=HQGHQ�*RPV��1DWHUV�%ULJ��
Visp, Raron, Leuk, Siders und Sitten ein ständischer Territorialstaat, der zudem 
�YHUVFKLHGHQH�8QWHUWDQHQJHELHWH� �.DVWODQHL� /|WVFKHQ�1LHGHUJHVWHOQ� ����±������
/DQGYRJWHLHQ�6DLQW�0DXULFH�����±������0RQWKH\�����±������(YLDQ�����±������
+RFKWDO�����±������XPIDVVWH�3 Erwachsen sind die Zenden aus dem Grafschafts-
verband, dessen Herrschaftsrechte König Rudolf III. von Hochburgund 999 dem 
Bischof von Sitten übertragen hat. Letzterer war geistlicher und weltlicher Herr 
im Wallis und trug bis 1798 den Titel eines Grafen sowie seit dem 14. Jahrhun-
dert zusätzlich denjenigen eines Präfekten. Diese zeichneten ihn als Landesherrn 
respektive als Reichsfürst aus.4 Auf die Reichsunmittelbarkeit beriefen sich die 
Sittener Fürstbischöfe insbesondere in ihrem Kampf gegen das Haus Savoyen.5 
Die savoyischen Walliser Ambitionen und der jahrhundertelange Zweifronten-
krieg fanden erst mit den Burgunderkriegen unter dem starken Bischof Walter 
Supersaxo, der dem Herzog von Savoyen im Verbund mit den Zenden und im 

3 Carlen, Kultur des Wallis (Anm. 2), S. 15; Bernard Truffer, Abs. «Regieren und Verwalten 
YRQ������ELV�]XP�(QGH�GHV�$QFLHQ�5pJLPHª�LP�$UWLNHO�©:DOOLVª��LQ��+/6��%G������%DVHO�������
6�����±�����KLHU��6�����±����

4 Carlen, Kultur des Wallis (Anm. 2), Brig 1984, S. 15.
5 Robert Walpen,�6WXGLHQ�]XU�*HVFKLFKWH�GHV�:DOOLV�LP�0LWWHODOWHU�����ELV�����-DKUKXQGHUW���%HUQ�

)UDQNIXUW� DP�0DLQ�1HZ�<RUN�������SDVVLP�XQG�6�������Louis Carlen, Kultur des Wallis im 
Mittelalter, Brig 1981, S. 71 f.
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PLOLWlULVFKHQ�� =XVDPPHQVSLHO�PLW� GHU� 6WDGW� %HUQ� �������� GDV�8QWHUZDOOLV� ELV�
zum Engnis von St. Maurice entriss und 1477 bis Massongex als Untertanenland 
annektierte, ihr endgültiges Ende.�

2.1.1 Vom Fürstbistum zur Zendenherrschaft

Die spätmittelalterlichen Jahrhunderte zeichneten sich aus durch wechselvolle 
Allianzen und Bündnisse zwischen Landleuten, Bischof, Savoyen, Freiherrenge-
schlechtern und externen Alliierten, in deren Rahmen die Zenden immer stärker 
als selbstbewusste politische Macht auftraten: Sie verwalteten sich selbst, setzten 
eigenes Recht, hatten eine eigene Gerichtsbarkeit und stellten sich wechselwei-
se gegen Bischof und Adel. Sie waren grundsätzlich keine einheitlichen Gebil-
de, sondern durchsetzt von Herrschaften und Gemeinden, die eifersüchtig ihre 
Rechte hüteten. Die einzelnen Zenden waren miteinander verbunden, wobei man 
nicht von einem formellen Bündnissystem wie unter den eidgenössischen Orten 
sprechen kann.7 Ihre Gemeindevertreter versammelten sich seit dem Beginn des 
14. Jahrhunderts regelmässig im Landrat, der 1339 erstmals als «consilium gene-
rale terrae Vallesii» bezeugt ist.8 In einem schleichenden Prozess hatte sich dieses 
*UHPLXP��GDV�VHLW�GHP�����-DKUKXQGHUW�XUVSU�QJOLFK�DOV� UHLQ�ELVFK|ÀLFKHU��DXV�
Domkapitel und Adel rekrutierter Rat fungiert hat, zum Entscheidungsorgan der 
Landschaft gewandelt. Neben dem Bischof stieg der Landeshauptmann als Reprä-
sentant der Zenden allmählich zum wichtigsten Mann der Landschaft Wallis auf. 
In Ausübung der exekutiven und richterlichen Gewalt bildete er fortan die Regie-
rungsspitze der Landschaft Wallis.9

Die Kompetenzen von Bischof und Domkapitel wurden im Verlauf des späten 
0LWWHODOWHUV� JUXQGVlW]OLFK� HUKHEOLFK� HLQJHVFKUlQNW�� %LVFK|ÀLFKH� .RPSHWHQ]YHU-
luste manifestierten sich insgesamt vor allem in den Bereichen der Rechtsprechung,  

�� Marie-Claude Schöpfer Pfaffen, Verkehrspolitik im Mittelalter. Bernische und Walliser Akteure, 
1HW]ZHUNH�XQG�6WUDWHJLHQ��9RUWUlJH�XQG�)RUVFKXQJHQ��6RQGHUEG�������2VW¿OGHUQ�������6����±���

7 Carlen, Kultur des Wallis (Anm. 2), Brig 1984, S. 15.
8 Wolfgang-Amédée Liebeskind, Abs. «Verfassung, Recht» im Art. «Wallis», in: Historisch-bio-

graphisches Lexikon der Schweiz (im Folgenden zit. als HBLS), Bd. 7, Neuenburg 1934, S. 397–
400, hier: S. 398.

9 Schöpfer Pfaffen,�9HUNHKUVSROLWLN��$QP������6�����I���6SlWHVWHQV�VHLW�GHP�����-K��ZXFKV�GHU�EL-
VFK|ÀLFKH�*HJHQVSLHOHU�PDFKWPlVVLJ��EHU�GHQ�)�UVWELVFKRI�KLQDXV��'LHVH�(QWZLFNOXQJ�ZLGHU-
spiegelt sich prägnant in der Übernahme des Landratspräsidiums, das ihm nun als Haupt der 
=HQGHQDEJHRUGQHWHQ�]X¿HO��'DV�5HFKW��GHQ�/DQGHVKDXSWPDQQ�XQG�GHVVHQ�6WHOOYHUWUHWHU�]X�HU-
nennen, gingen ebenso wie die Wahl weiterer wichtiger Amtsträger an die Zenden über. Dem 
ELVFK|ÀLFKHQ�/DQGHVKHUUQ�EOLHE�OHGLJOLFK�GDV�IRUPHOOH�%HVWlWLJXQJVUHFKW��$XFK�JHODQJ�HV�GHQ�
Zenden, eine verstärkte Mitsprache im Prozedere der Bischofswahl durchzusetzen.
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der Verwaltung der Untertanengebiete sowie in der Aussenpolitik.10 Nach der wei-
teren Beschneidung der weltlichen Herrschaftsrechte des Bischofs durch den so-
genannten Landfrieden der Landleute von 1517 schränkte der Landrat den poli-
tischen, administrativen und judikativen Handlungsspielraum des Fürstbischofs 
mit der «verfassungsmässigen» Festschreibung der Zendenherrschaft im Land-
recht von 1571 weiter ein. Die Reformation trieb diese die wachsende Macht der 
Gemeinden repräsentierenden Transformationsprozesse im nach Schiner politisch 
und konfessionell gespaltenen Fürstbistum voran, denn mit der Verteidigung re-
IRUPLHUWHQ�*HGDQNHQJXWV� IRFKWHQ� GLH� VWlGWLVFKHQ�2EHUVFKLFKWHQ� LP����� XQG� EH-
ginnenden 17. Jahrhundert auch die weltliche Herrschaft des Fürstbischofs an. Da-
neben boten die Untertanengebiete und die Bündnispolitik wiederholt Anlass zu 
Auseinandersetzungen zwischen Bischof und Zenden.11

2.1.2 Die Entwicklung der Zendenrepublik

=X�%HJLQQ�GHV�����-DKUKXQGHUWV�ZXUGHQ�GLH�.RQÀLNWH�]ZLVFKHQ�I�UVWOLFKHU�XQG�
NRPPXQDOHU�+HUUVFKDIW�GH¿QLWLY�]XJXQVWHQ�GHU�=HQGHQ�HQWVFKLHGHQ��ZHOFKH�GLH�
calvinistische Lehre von der Volkssouveränität verfochten: Nachdem die Patrio-
WHQ��GLH�0LWJOLHGHU�GHU�HLQÀXVVUHLFKVWHQ�)DPLOLHQ�GHU�/DQGVFKDIW�:DOOLV��%LVFKRI�
+LOGHEUDQG�-RVW������±������XQG�GHP�'RPNDSLWHO�6LWWHQ������PLW�GHP�VRJHQDQQ-
WHQ�&RQFOXVXP�]ZLVFKHQ]HLWOLFK�XQG������PLW�GHP�9HU]LFKW�DXI�GLH�&DUROLQD�GH-
¿QLWLY�GLH�/DQGHVKRKHLW�DEJHUXQJHQ�KDWWHQ��EHVFKUlQNWH�VLFK�GLH�SROLWLVFKH�5ROOH�
des Fürstbischofs auf Ehrenrechte und das Domkapitel wurde aus dem Landrat 
ausgeschlossen. Obschon der Bischof bis 1798 den Titel eines Reichsfürsten führ-
te, setzten Gemeinden und Zenden demokratische Strukturen durch. Nach dem 
Ende des Ständestaats wurde aus der unabhängigen Landschaft Wallis die freie 
demokratische Republik der sieben Zenden. Die sich etablierende Staatsform er-
VFKHLQW������HUVWPDOV�LQ�GHQ�4XHOOHQ�12 Die Zenden wiederum stellten Verbände 
unabhängiger Kommunalitäten dar. Entsprechend lag die Souveränität bei den 
Gemeinden. Ab dem 17. Jahrhundert setzten sich jedoch die Zendenräte mehr und 
mehr über deren Rechte hinweg.13 Verstärkt begannen sich nun zentralisierende 
politische Tendenzen und konstitutionelle und legislative Schritte zur Monopo-
OLVLHUXQJ�YRQ�3UR¿W�XQG�bPWHUQ�DE]X]HLFKQHQ��GLH�]XU�.RQWUROOH�GHV�SROLWLVFKHQ�

10� (EG���6�����I�
11 Dies.,�$EV��©'LH�(QWZLFNOXQJ�GHU�=HQGHQUHSXEOLNª�LP�$UW��©:DOOLVª��6������I�
12 Ebd.; Bernard Truffer, Abschnitt «Aufbau und Organisation der Landschaft Wallis» im Art. 

«Wallis», S. 208 f.
13 Bernard Truffer, Abschnitt «Aufbau und Organisation der Landschaft Wallis» im Art. «Wallis», 

6������
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Lebens durch das Patriziat führten. Punktuell kam es deshalb immer wieder zu 
Unruhen.14

2.1.3 Die bewegte Revolutionszeit

Im 18. Jahrhundert häuften sich in den von den Zenden als Untertanengebiete 
verwalteten Unterwalliser Landvogteien Monthey und Saint-Maurice die Kla-
gen über willkürliche Abgaben und Zölle. Die Unzufriedenheit entlud sich ab 
1790 zunehmend in Aufständen und Verschwörungen. Nach der Anerkennung der 
IUDQ]|VLVFKHQ�5HSXEOLN�GXUFK�GDV�:DOOLV������I|UGHUWH�GHU�IUDQ]|VLVFKH�5HVLGHQW�
in Saint-Maurice, Michel-Ange-Bernard de Mangourit (1752–1829), ab 1797 die 
revolutionären Bestrebungen des Unterwallis. Unter dem Druck der Bewegung 
gestand der Landrat dem Unterwallis am 22. Februar 1798 Freiheit und Unabhän-
gigkeit zu.15

Eine neue Verfassung begründete die kurzlebige, um Entremont, Monthey und 
Saint-Maurice erweiterte Republik der zehn Zenden, die im April 1798 auf das Be-
treiben Frankreichs hin in die Helvetische Republik integriert wurde. Nun nahm 
das Wallis erstmals Züge einer repräsentativen Demokratie an: Zenden und Ge-
meinden verloren ihre Vorrechte, wohingegen die Bürger Rechte und Freiheiten 
zugestanden erhielten. Die Aufstände der Oberwalliser gegen die neue Ordnung 
ab Mai 1798 sowie die französische Besatzung von November 1801 bis  August 
�����EHVFKOHXQLJWHQ�MHGRFK�GHQ�1LHGHUJDQJ�GHV�VFKOHFKW�RUJDQLVLHUWHQ�XQG�¿QDQ-
ziell ruinierten Kantons.��

«Vordergründig als Kompromiss zwischen den revolutionären Neuerungen 
und der alten Ordnung» bildete das Wallis ab 1802 eine unabhängige Republik 
unter dem Schutz fremder Mächte.17 Als Zenden und Gemeinden jedoch verstärkt 
EHJDQQHQ��HLJHQH�:HJH�]X�JHKHQ��]HU¿HO�GLH�VWDDWOLFKH�(LQKHLW�]XVHKHQGV�18 Im 
November 1810 ergriff Frankreich Besitz vom Wallis, das bis zum Dezember 1813 
dessen Département du Simplon bildete. Nach dem Zusammenbruch des franzö-
sischen Empire nach der Völkerschlacht von Leipzig drang die österreichische 
Armee ins Wallis ein und besetzte das Land. Seit Dezember 1813 unterstand das 

14 Marie-Claude Schöpfer,�$EV��©'LH�(QWZLFNOXQJ�GHU�=HQGHQUHSXEOLNª�LP�$UW��©:DOOLVª��6������I���
1732 verwahrte sich etwa eine Landsgemeinde in Visp erfolglos gegen die Vorrechte Sittens und 
der herrschenden Patrioten.

15 Marie-Claude Schöpfer, Abs. «Das vorrevolutionäre Wallis» im Art. «Wallis», S. 208.
�� Ebd.; Silvia Arlettaz, Abs. «Das Wallis von 1798 bis 1815» im Art. «Wallis», S. 218 f.; dies., Abs. 

«Die politischen Parteien» im Art. «Wallis», S. 220 f.
17 Arlettaz,�$EV��©'DV�:DOOLV�YRQ������ELV�����ª��$QP�������6������I�
18 Fibicher,�:DOOLVHU�*HVFKLFKWH��$QP������6�����I������
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Land einer Übergangsregierung,19 bis die Alliierten dieses in einem Klima der 
Anarchie sowie sozialer und wirtschaftlichen Krisen im Mai 1814 schliesslich 
drängten, der Eidgenossenschaft beizutreten. Mit der Vereinigungsurkunde vom 
4. August 1815 wurde das Wallis zum eidgenössischen Kanton.20

2.1.4 Die Integration in die Eidgenossenschaft

Die staatlichen Institutionen des Kantons Wallis entwickelten sich nicht zuletzt 
wegen der geringen zur Verfügung stehenden Finanzmittel nur langsam. Der auf 
das Ancien Régime zurückgehende Föderalismus zeitigte zusätzlich eine hem-
PHQGH�:LUNXQJ��GHQQ�HU�EHZDKUWH�GLH�SROLWLVFKHQ�� DGPLQLVWUDWLYHQ�XQG�¿VNDOL-
schen Befugnisse der partikulären politischen Kräfte. Die herrschenden Familien 
hielten nicht nur an der föderalistischen Ordnung des Ancien Régime fest, son-
dern auch an ihrem «theokratischen Machtverständnis».21

Seit 1830 verschärften sich mit dem Aufstreben zunächst der liberalen Bewe-
gung, dann des radikalen Flügels als Gegenpol zum katholisch-konservativen La-
ger die inneren Spannungen.22 Es folgte eine Periode der Instabilität mit wech-
selnden Regierungen, die mehrfach neue Verfassungen vorlegten: 1839 gelangten 
die Liberalen, 1844 wieder die Konservativen und 1847, nach der Niederlage des 
Sonderbundes, die Radikalen an die Macht. Bei den Wahlen 1857 erlitten die vom 
Volk und den Gemeinden bekämpften Radikalen eine Niederlage – «zu stark las-
tete die Korruption (Wahlfälschung, Klientelismus) auf ihnen». Die Katholisch-
Konservativen errangen nun wieder die absolute Mehrheit. Es kam zu einem 
Rechtsrutsch. Besonders geprägt war das wechselvolle politische Ringen bis zur 
Mitte des 19. Jahrhunderts vom Streben des Unterwallis nach Unabhängigkeit 
von den sieben Zenden.23 Nach harten Auseinandersetzungen mündete der Pro-
zess schliesslich in der Einführung der repräsentativen Demokratie und der poli-
tischen Gleichberechtigung der Untertanengebiete.24

Die beiden Kantonsverfassungen von 1839 führten die drei Staatsgewalten in 
ihrer noch heute bestehenden Ordnung ein. Der Grosse Rat trat als legislative 

19 Ebd., S. 102.
20 Arlettaz,�$EV��©'DV�:DOOLV�YRQ������ELV�����ª��$QP�������6������I�
21 Dies., Abs. «Verfassungsgeschichte und politische Geschichte von 1798 bis zur Gegenwart» im 

Art. «Wallis, S. 218; dies., Abs. «Die schwierige Integration in die Eidgenossenschaft» im Art. 
«Wallis», S. 219f.; dies., Abs. «Staatsführung und Kantonsverwaltung von 1798 bis zur Gegen-
wart» im Art. «Wallis», S. 221.

22 Arlettaz, Abs. «Die schwierige Integration in die Eidgenossenschaft» (Anm. 21), S. 219 f.; dies., 
Abs. «Staatsführung und Kantonsverwaltung von 1798 bis zur Gegenwart» (Anm. 21), S. 221.

23 Seiler, Die politische Geschichte (Anm. 2), S. 1–32.
24 Dies., Abs. «Die schwierige Integration in die Eidgenossenschaft» (Anm. 21), S. 219 f.; Troger, 

*HVFKLFKWH�GHU�9HUIDVVXQJ��$QP������6�����I���Fibicher, Walliser Geschichte (Anm. 2), S. 118–120.
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Kraft an die Stelle des Landrates. Der Titel des Landeshauptmanns wurde abge-
schafft. Die Befugnisse des Staatsrates – der 1802–1810 erstmals als Exekutiv-
RUJDQ�DXÀHXFKWHWH�XQG�VHLW������GXUFKJHKHQG�EHVWHKW25 – waren durch die Rechte 
der Zenden beziehungsweise seit 1848 der Bezirke eingeschränkt. Diese bildeten 
nicht nur die Wahlkreise, sondern teilten den Gemeinden, die sich gegen kanto-
QDOH� 9RUVW|VVH� ]XU�:HKU� VHW]WHQ�� DXFK� GLH� ¿QDQ]LHOOHQ� XQG� SROLWLVFKHQ� $XIJD-
ben zu. Das Wachstum der Kantonsverwaltung war abhängig von den ihr von 
der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung zugewiesenen Aufgaben und 
von der wirtschaftlichen Entwicklung. Erst im Jahr 1920 wurde die Proporzwahl 
des Gros sen Rats und die Direktwahl des Staatsrates im Majorzverfahren verfas-
sungsmässig verankert. Damit wandelte sich der Kanton «von einer regierten» zu 
einer «regierenden Demokratie».��

3 Auf die staatlichen Strukturen des Wallis rekurrierende Rechtssetzungen

Im späten Mittelalter verfügte die von den sieben Zenden gebildete Landschaft 
Wallis über kein einheitliches und umfassendes, für das gesamte staatliche Gebil-
de gültiges Recht. Dieser Mangel führte immer wieder zu Rechtsunsicherheiten, 
die auch Anlass zum Kampf um Hoheitsrechte boten. Verstärkt wurden deshalb 
im 15. Jahrhundert Forderungen nach einem allgemein verbindlichen Gesetzes-
werk laut.27

3.1 Das Landrecht und sein Verhältnis zu den Zenden- und Ortsrechten

����� WURW]WHQ� GLH� HUVWDUNWHQ� /DQGOHXWH� GHP� )�UVWELVFKRI� YRQ� 6LWWHQ� VFKOLHVV-
OLFK� QDFK� ]lKHP�5LQJHQ�PLW� GHQ� $UWLNHOQ� YRQ� 1DWHUV� HLQ� VFKULIWOLFK� ¿[LHUWHV�
Landrecht28 ab, das den partikulären politischen Kräften auf rechtlicher Ebene 

25 Arlettaz,�$EV��©'DV�:DOOLV�YRQ������ELV�����ª��$QP�������6������I���dies., Abs. «Staatsführung 
und Kantonsverwaltung von 1798 bis zur Gegenwart» (Anm. 21), S. 221: Bereits die unabhängi-
ge Republik Wallis verfügte seit 1802 neben einem Landrat über einen ständigen Staatsrat. Seit 
�����VWDQG�HLQ�I�QIN|S¿JHU�6WDDWVUDW�PLW�HLQHP�.DQ]OHU�GHU�9HUZDOWXQJ�YRU�

�� Seiler, Die Anfänge der modernen Demokratie (Anm. 2), S. 55–128; Arlettaz, Abs. «Die schwie-
rige Integration in die Eidgenossenschaft» (Anm. 21), S. 219 f.; Myriam Evéquoz-Dayen, Abs. 
«Umfang und Grenzen der staatlichen Tätigkeit» im Art. «Wallis», S. 222.

27 Louis Carlen, Das Walliser Landrecht, in: Blätter aus der Walliser Geschichte (im Folgenden zit. 
als BWG) 12 (1959), S. 401–414, hier: S. 404 f.

28 Anne-Marie Dubler,�$UW��©/DQGUHFKWHª��LQ��+/6��%G�����%DVHO�������6������I���KLHU��6�������'HU�
Terminus «Landrecht» nimmt im vorliegenden Kontext Bezug auf die Rechtsordnung des Lan-
des bzw. des Territoriums, es gilt aber zu beachten, dass der Begriff seit dem späten Mittelalter 
DXFK�LQ�DQGHUHQ�=XVDPPHQKlQJHQ�DXÀHXFKWHW�
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Befugnisse  einräumte.29 Obschon Bischof Heinrich Esperlin (1451–1457) dieses 
gesetzte Recht der Landschaft30�IRUPHOO�ZLHGHU�DXIKRE��IDQG�HV�LQ�GHU�5HFKW¿Q-
dungspraxis auch weiterhin Anwendung, denn es bot auch Rückgriffe auf das gän-
gige Gewohnheitsrecht.31 Weil Bischof Walter Supersaxo (1457–1482) befürchte-
te, die enthaltenen politischen Forderungen könnten die Rechtsüberzeugung der 
/DQGOHXWH�EHHLQÀXVVHQ��HUDUEHLWHWH�HU�XP���������XQWHU�+LQ]X]LHKXQJ�UHFKWVNXQ-
diger Domherren einen Entwurf für ein neues Landrecht. Nach der Eroberung des 
Unterwallis wurde unter Bischof Matthäus Schiner (1499–1522) aufgrund wach-
sender Rechtsunsicherheiten 1511 erneut ein bedeutendes Landrecht geschaf-
fen, dessen Durchsetzung die inneren Auseinandersetzungen jedoch hemmten.32 
�����YHUN�QGHWHQ�GLH�$QKlQJHU�GHV�ELVFK|ÀLFKHQ�:LGHUVDFKHUV�*HRUJ�6XSHUVD[R�
(ca. 1450–1529) schliesslich den «Landfrieden der Landleute», der die weltlichen 
Kompetenzen des Fürstbischofs weiter beschnitt.33 In diesem Landfrieden und der 
sogenannten «Kürzerung des Rechten» 1522–1527 entstanden wichtige, Schiners 
Regelwerk ergänzende Satzungen. Versuche zur Einführung eines revidierten 
Landrechts unter Bischof Adrian I. von Riedmatten (1528–48) scheiterten eben-
VR�ZLH�GLH�%HP�KXQJHQ�YRQ�%LVFKRI�-RKDQQ�-RUGDQ������±������34 1571 promul-
JLHUWH�%LVFKRI�+LOGHEUDQG�YRQ�5LHGPDWWHQ������±�������/LFHQWLDWXV�GHU�5HFKWH�
der Sorbonne – auf den älteren Landrechten, vor allem demjenigen von Matthäus 
Schiner aus dem Jahr 1511 fussend – schliesslich ein neues Landrecht von heraus-
ragender Bedeutung.35 Diese «Statuta Patriae Vallesii» beherrschten, 1597 und 
1780 mit wichtigen Landratsbeschlüssen («Revisionen der Abschiede») versehen 
und revidiert, das Rechtsleben der Landschaft und später der Republik Wallis. Sie 
wurden zum Landesrecht, obschon parallel die Zendenrechte Geltung behielten.�� 

Das Landrecht als das gesetzte Recht des Wallis entstand insgesamt «aus dem 
Bedürfnis der Rechtssicherheit» und «aus der Notwendigkeit heraus, gewisse  

29 Carlen, Das Walliser Landrecht (Anm. 27), S. 401 f.: Davor herrschte ungeschriebenes Gewohn-
heitsrecht. Dieses fand gemäss Carlen vor allem in zwei Erzeugnissen schriftlichen Nieder-
schlag: den Aucuns cas de costume, die 1880 von Jean Gremaud herausgegeben wurden, und 
dem Weistum über das Walliser Gewohnheitsrecht, das 1890 von Andreas Heusler ediert wurde.

30 Ebd., S. 402.
31 Ebd., S. 405.
32 Ebd., S. 405 f.; vgl. Louis Carlen, Das Landrecht des Kardinals Schiner: seine Stellung im Walli-

ser Recht (Arbeiten aus dem Juristischen Seminar der Universität Freiburg Schweiz 14), Freiburg 
1955.

33 Fibicher, Walliser Geschichte (Anm. 2), S. 95; Schöpfer Pfaffen,�9HUNHKUVSROLWLN��$QP������6�����
34 Carlen, Das Walliser Landrecht (Anm. 27), S. 405 f.
35 Vgl. dazu die Dissertation von Kaspar von Stockalper, Das Landrecht von 1571. Statuta patriae 

Vallesii, 2 Tle., Bern 1927.
�� Carlen,�'DV�:DOOLVHU�/DQGUHFKW��$QP�������6�������Dubler,�$UW��©/DQGUHFKWHª��$QP�������6�������

Wolfgang-Amédée Liebeskind, Abs. «Rechtsbildung» im Art. «Wallis», in: HBLS, Bd. 7, Neuen-
burg 1934, S. 399 f., hier: S. 399.



��

Marie-Claude Schöpfer

Rechtssätze schriftlich niederzulegen».37 Es beinhaltet Abschnitte zum Straf-, 
Prozess- und Zivilrecht, vor allem aber auch Rechtssätze zur Ordnung der Rechts- 
und Friedensgemeinschaft,38 Satzungen zum Verwaltungsrecht sowie Spezialbe-
stimmungen über die Einberufung des Landrats, also staatsrechtliche Bestim-
mungen, und das Notariat. Mehrheitlich sind die Texte in lateinischer Sprache 
abgefasst und in Artikel und Kapitel gegliedert.39 Die systematischere Fixierung 
GHV�:DOOLVHU�/DQGUHFKWV� LP����� -DKUKXQGHUW� EHWWHW� VLFK� HLQ� LQ� HLQHQ��EHUJHRUG-
neten Prozess landesobrigkeitlicher Bestrebungen, das Aufsichts-, Abänderungs- 
und periodische Bestätigungsrecht in Anspruch zu nehmen.40

Darüber hinaus zogen die verschiedenen Ausgaben der Landrechte die Erfül-
lung von Forderungen der Landleute nach politischer Partizipation nach sich. Ein-
ÀXVV�DXI�GLH�$XVJHVWDOWXQJ�GHV�/DQGUHFKWV�QDKPHQ�DEHU�DXFK�GLH�YRQ�=HQGHQ�XQG�
Gemeinden erlassenen Zenden- und Ortsrechte, denn die keiner strengen Syste-
matik folgenden Satzungen fassten auch bestehende Gewohnheitsrechte zusam-
men. In diesem Sinne stand hergebrachtes Recht neben Neuschöpfungen. Nicht 
wenige Passagen behalten zudem die Zendengewohnheiten vor. Zendenrecht hat-
te also Vorrang vor dem Landrecht. Auf der nächsten Stufe hatte entsprechend 
das Gemeinderecht – zumindest bis zum 17. Jahrhundert, als sich die Zendenrä-
te in den Zenden verstärkt über die Rechte der Gemeinden hinwegzusetzen be-
gannen – Vorrang vor dem Zendenrecht. Das Rechtsgebilde mit seinen drei sich 
überlagernden Rechtskreisen auf der Ebene von Gemeinden, Zenden und Land-
schaft widerspiegelt in diesem Sinne prägnant das staatlich-politische Gebilde, 
auf welches es rekurriert. Augenfällig steht die Konstellation in krassem Gegen-
satz zum universalen Anspruch der modernen Verfassungen und der allmählich 
sich abzeichnenden Stärkung der zentralen politischen Kräfte seit dem ausgehen-
den 18. Jahrhundert.41

Das Landrecht seinerseits hat umgekehrt auch auf die Zendenrechte und die 
2UWVUHFKWH�HLQJHZLUNW�±�YRU�DOOHP�LP�����-DKUKXQGHUW��,QVJHVDPW�VWHOOWHQ�GLH�6DW-
zungen bis zum Entstehen der ersten Verfassung auf dem Gebiet des heutigen 

37 Carlen, Kultur des Wallis (Anm. 2), S. 23.
38 Vgl. dazu Dubler,�$UW��©/DQGUHFKWHª��$QP������6������
39 Carlen,�'DV�:DOOLVHU�/DQGUHFKW��$QP�������6������I��±�'LH�/DQGUHFKWH�YRQ������������XQG������

wurden von Andreas Heusler (Rechtsquellen des Cantons Wallis, in: Zeitschrift für Schweizeri-
VFKHV�5HFKW������������6�����±����������������6�����±����������������6�����±�����KHUDXVJHJHEHQ��
Das Landrecht von Walter Supersaxo wurde von Wolfgang-Amédée Liebeskind ediert (Bischof 
Walters II. auf der Flüe Landrecht der Landschaft Wallis und Gerichtsordnung: nebst einem 
Auszug aus seinen Synodalstatuten, Leipzig 1930).

40 Dubler,�$UW��©/DQGUHFKWHª��$QP�������6������
41 Carlen, Kultur des Wallis (Anm. 2), S. 24: Das Landrecht folgte einem Grundsatz des älteren 

deutschen Rechts, dass das Recht der untergeordneten territorialen Einheit den Vorrang hat.
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Kantons Wallis das einzige Gesetzwerk dar, welches zumindest teilweise An-
spruch auf Gültigkeit in der gesamten Landschaft erhob.42

3.2 Rechtsnachfolger im Bereich der Straf- und Zivilrechtsgesetzgebung

Nach dem Sturz des Regimes und der Einverleibung in die Helvetische Republik 
im Jahr 1798 suspendierte die Helvetik formell alle Landrechte. Mit ihrem Ende 
1803, im Wallis bereits 1802, erfolgte die Wiederherstellung der am 1. Januar 1798 
existierenden Straf- und Zivilgesetze, bis diese revidiert sein würden.43 Obschon 
der Landrat zu einzelnen Materien Beschlüsse fasste, liess aber die Revision auf 
sich warten. Bereits 1804 griff man wieder auf Statuten des Ancien Régime zu-
rück: Ein Gesetz vom 22. November, eine Überarbeitung des Code Napoleon,  
sprach den Grundsatz der Vereinheitlichung des Zivil- und Strafrechts aus und 
erklärte die «Statuta Patriae Vallesii» mit den Revisionen der Abschiede und sub-
sidiär das Gemeine Recht zum bürgerlichen Recht der Republik. Die Geltung 
der Orts- und Zendenrechte hob es auf. Dieser Zustand bestand – mit Ausnah-
me der kurzen Periode der Gültigkeit der französischen Gesetzgebung – bis ins 
19. Jahrhundert hinein. Die zivilprozessualen Vorschriften des Landrechts wer-
den erst hinfällig durch die Zivilprozessordnung von 1824.44 Erst 1848 trat eine 
YRQ�'U��%HUQDUG�(WLHQQH�&URSW������±������HQWZRUIHQH�6WUDISUR]HVVRUGQXQJ�I�U�
den gesamten Kanton in Kraft, 1858 das Walliser Strafgesetzbuch sowie 1855 das 
ebenfalls von Cropt verfasste Walliser Zivilgesetzbuch. Erst letzteres unter dem 
(LQÀXVV�GHV�IUDQ]|VLVFKHQ�&RGH�&LYLO�HQWVWHKHQGH�*HVHW]HVZHUN�YHUPRFKWH�GDV�
alte Landrecht vollständig zu verdrängen.45 Neben dem Erlass neuer Verfassun-
gen seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert erforderten die sich nur schrittwei-
se und in verschiedenen Bereichen unterschiedlich überlagernden Rechtskreise 
Rückgriffe auf das herkömmliche Recht.

42 Für Beispiele vgl. Carlen, Das Walliser Landrecht (Anm. 27), S. 414.
43 Ders., Das neue Recht im Wallis nach der Französischen Revolution, in: BWG 30 (1998), S. 293–

302, hier: S. 295–298: Ausschliesslich im Unterwallis war 1794 als eine Errungenschaft der 
Revolutionszeit der Code Pénal pour le Bas-Vallais, das Strafgesetzbuch für das Unterwallis, in 
Kraft getreten, der Ideen und Formulierungen des französischen Strafgesetzbuches aufnahm. 
Während der Helvetik erlangte im gesamten Wallis das Helvetische Peinliche Gesetzbuch von 
1799 Gültigkeit.

44 Liebeskind,�$EV��©5HFKWVELOGXQJª��$QP�������6������
45 Carlen,� 'DV� :DOOLVHU� /DQGUHFKW� �$QP�� ����� 6�� ����� ����� GHUV��� 'DV� QHXH� 5HFKW� LP� :DOOLV�

(Anm. 43), S. 299 f.



18

Marie-Claude Schöpfer

3.3 Die Verfassungen des Wallis

Auf der Ebene der verwaltungsrechtlichen und staatsrechtlichen Bestimmungen 
wurde das Walliser Landrecht über die Entstehung der Kantonsverfassungen im 
19. Jahrhundert, früher substituiert und ergänzt, als dies für das Feld des Straf- 
und Zivilrechts der Fall war. Die Bestrebungen des Unterwallis nach Gleichbe-
rechtigung, die politischen Richtungskämpfe und der nach dem Beitritt zur Eid-
genossenschaft einsetzende Druck zur Anpassung an die Vorgaben des Bundes 
hatten zur Folge, dass im Wallis des 19. Jahrhunderts zahlreiche Regelwerke Aus-
arbeitung fanden.

3.3.1 Die Verfassung der Republik der zehn Zenden vom 13. März 1798

Der vom französischen Residenten Michel-Ange-Bernard de Mangourit (1752–
1829) am 28. Februar 1798 vorgelegte zweite Verfassungsentwurf – ein erstes, 
von der Übergangsregierung verfasstes Dokument hätte die direkte Demokra-
tie vorgesehen, was Mangourit zurückwies – lehnte sich an die Verfassung der 
Helvetischen Republik an. Das nach der Verabschiedung durch den Landrat am 
13. März 1798 in Kraft tretende Gesetzeswerk, das als erste moderne Verfassung 
des Wallis bezeichnet werden kann, schrieb die indirekte Demokratie fest. Als 
das Übergangsparlament der Republik, in dem erstmals neben den Vertretern des 
Oberwallis auch gleichberechtigte Abgeordnete der Banner Martigny, Saint-Mau-
rice und Monthey sassen, in Saint-Maurice zusammentrat, wählte es eine drei-
N|S¿JH�hEHUJDQJVUHJLHUXQJ�I�U�GDV�YHUHLQLJWH�:DOOLV��GDV�]XQlFKVW�VHLQH�8QDE-
hängigkeit zu bewahren schien. Doch das Blatt wendete sich: Am 21. März teilte 
Mangourit dem Parlament mit, dass sich das Wallis mit der Helvetischen Republik 
vereinigen werde. Dieses beschloss nach einigem Zögern, sich dem französischen 
'LNWDW�]X�EHXJHQ�XQG�GDV�9RON��EHU�GHQ�$QVFKOXVV�EH¿QGHQ�]X�ODVVHQ��'HU�5HSX-
blik der zehn Zenden und seiner Verfassung von 1798 waren, da die Mehrheit der 
Zenden den Beitritt zur Helvetischen Republik guthiess, eine nur kurze Lebens-
dauer von Februar bis April 1798 beschieden.��

�� Fibicher, WalliseU�*HVFKLFKWH��$QP������6�����
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3.3.2 Die Verfassungen der Helvetischen Republik  
vom 12. April 1798 und vom 29. Mai 1801

Im April 1798 wurde die Helvetische Republik ausgerufen, welcher das Wallis bis 
1802 angehörte. Die von Peter Ochs (1752–1821) in Paris ausgearbeitete, erste hel-
vetische Verfassung vom 12. April 1798 sah indirekte Wahlen vor, kannte einen 
Grundrechtskatalog und eine gewaltenteilige Staatsorganisation. Sie führte die 
repräsentative Demokratie ein.47

Die Urversammlungen der Gemeinden hatten Wahlmänner zu ernennen, wel-
che wiederum zu Mitgliedern der helvetischen und kantonalen Behörden delegiert 
ZXUGHQ��$XIJUXQG�NLUFKHQIHLQGOLFKHU�7HQGHQ]HQ�¿HO�GDV�*HVHW]HVZHUN�EHL�GHQ�
2EHUZDOOLVHUQ� MHGRFK� DXI�8QJQDGH��$UWLNHO� �� HWZD� EHVDJWH�� GDVV� MHGHU�*RWWHV-
dienst der Aufsicht der Polizei unterstellt werden solle. Geistlichen war das aktive 
und passive Wahlrecht versagt. Darüber hinaus entzog die helvetische Verfassung 
Zenden und Gemeinden ihre Unabhängigkeit und ihr Mitbestimmungsrecht. Der 
in zwölf Distrikte eingeteilte Kanton wurde zum Verwaltungskreis der Republik, 
der Regierungsstatthalter zum Befehlsempfänger des Direktoriums. Den Bürgern 
¿HO�]ZDU�GDV�5HFKW�]X��GLH�XQWHUJHRUGQHWHQ�%HK|UGHQ�]X�ZlKOHQ��GRFK�GHUHQ�(QW-
VFKHLGXQJHQ�NRQQWHQ� VLH� QLFKW� EHHLQÀXVVHQ��9RU� DOOHP�GHU�±�DXFK�YRQ�GHU� SROL-
tisch rechtlosen Geistlichkeit – auf die neue Verfassung zu schwörende Eid stiess 
LP�JHVDPWHQ�.DQWRQ�DXI�KHIWLJH�$EOHKQXQJ��(V�NDP���������]X�$XVVFKUHLWXQJHQ�
und Aufständen gegen die neue Ordnung.48

Als Napoleon im April 1801 der Helvetischen Republik eine neue Verfassung 
gab, war vorgesehen, dass das Wallis zu einem Teil Frankreich, zum anderen ei-
nem benachbarten Kanton angegliedert werde. Nach Annahme der Verfassung 
von Malmaison durch den gesetzgebenden Rat am 29. Mai des Jahres, änderte die 
Tagsatzung diese aber ab und beharrte darauf, dass das Wallis ein Teil Helvetiens 
sein sollte. Doch Frankreich inszenierte einen Staatsstreich, beseitigte die Tagsat-
zung und setzte am 28. Oktober die Verfassung in Kraft, in welcher das Wallis 
teils Frankreich und teils Helvetiens hätte zugeschlagen werden sollen. Es folgten 
die französische Besatzung und eine Militärverwaltung von November 1801 bis 
$XJXVW� ������ GLH� GHQ�1LHGHUJDQJ� GHV� VFKOHFKW� RUJDQLVLHUWHQ� XQG�¿QDQ]LHOO� UXL�
nierten Kantons beschleunigten. Nach der Wallfahrt nach Bern wies Napoleon 
seinen Aussenminister an, im Wallis auf die Errichtung einer unabhängigen Re-
publik hinzuarbeiten.49

47 Andreas Kley, Art. «Verfassung» (Anm. 1), S. 801 f.
48 Arlettaz,�$EV��©'DV�:DOOLV�YRQ������ELV�����ª��$QP�������6������I���Fibicher, Walliser Geschichte 

�$QP������6����±���
49 Fibicher, Walliser Geschichte (Anm. 2), S. 84 f.
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3.3.3 Die Verfassungen des 19. Jahrhunderts

'DV� ���� -DKUKXQGHUW� EHVFKHUWH� GHP�:DOOLV� HLQH� ©9HUIDVVXQJVÀXWª�� 1LFKW� ZHQL-
ger als acht verschiedene Staatsverfassungen entstanden während etwas mehr als 
siebzig Jahren. Die kürzeste hatte eine Lebensdauer von nur wenigen Monaten, 
DP�OlQJVWHQ�VROOWH�GLH�9HUIDVVXQJ�YRP�����1RYHPEHU������LQ�.UDIW�EOHLEHQ�50

Die Verfassung vom 30. August 1802

Die vom Landrat am 30. August 1802 angenommene Verfassung erhob das Wal-
lis zu einer unabhängigen Republik, die am 5. September feierlich ausgerufen 
wurde. Da das Staatswesen dem Schutz der helvetischen, französischen und cis-
alpinischen Republik unterstellt wurde, durfte das Wallis nur mit diesen Staaten 
diplomatische Beziehungen unterhalten. In allen übrigen Ländern sollten franzö-
sische Gesandte seine Interessen wahrnehmen. Verschiedene Klauseln des Staats-
vertrags rekurrierten auf die Simplonpassstrasse, die – um Frankreich den frei-
en Durchzug einzuräumen – den Hauptgrund der Staatsbildung dargestellt hatte. 
Die Unabhängigkeit stand in diesem Sinne «bloss auf dem Papier».51

Die Verfassung der Republik Wallis griff teils auf Zustände von vor 1798 
zurück. Das Machtmonopol der Burgerschaften war wiederhergestellt und die 
Grundsätze von Freiheit und Gleichheit rückten in den Hintergrund. Die Volks-
VRXYHUlQLWlW�ZDU�LP�5HSUlVHQWDWLYV\VWHP�]ZDU�JDUDQWLHUW��©DEHU�GLH�bPWHUNXPX-
lation unterlief die Gewaltenteilung und das Wahlsystem52 verstärkte die undemo-
kratischen Züge des Staatswesens».53 Ein im Proporz von den Zenden gewählter 
Landrat und ein ständiger Staatsrat regierten das Land. Der katholische Glaube 
war Staatsreligion, und der Bischof hatte Einsitz im Landrat. Für die Rechtspre-
chung galten die vorrevolutionären Satzungen: das Landrecht und die Landrats-
abschiede.54

Obschon Friede einkehrte, hatte der weitgehende Rückgriff auf die vorrevolu-
tionäre Ordnung zur Folge, dass der Regierung die Schlagkraft fehlte. Die staat-
OLFKH�2UGQXQJ�]HU¿HO�]XVHKHQGV��ZHVKDOE�GDV�:DOOLV������XQWHU�GHP�'UXFN�GHV�

50 Troger, Geschichte der Verfassung (Anm. 2), S. 24 f.
51 Fibicher, WallisHU�*HVFKLFKWH��$QP������6����±���
52 Die Wahl- und Wählbarkeitsbedingungen beschränkten die Volksherrschaft, denn gewählt wer-

GHQ�NRQQWHQ�QXU�%�UJHU��ZHOFKH�EHUHLWV�|IIHQWOLFKH�bPWHU�EHNOHLGHW�KDWWHQ��VRZLH�2I¿]LHUH�XQG�
Notare.

53 Arlettaz,�$EV��©'DV�:DOOLV�YRQ������ELV�����ª��$QP�������6������I�
54 Troger, Geschichte der Verfassung (Anm. 2), S. 25 f.; Fibicher, Walliser Geschichte (Anm. 2), 

6����±����6�����I�
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westlichen Nachbarn bis zum Zusammenbruch des Empire als Departement des 
Simpelberges Frankreich einverleibt wurde.55

Die Verfassung vom 12. Mai 1815

Nach der Völkerschlacht von Leipzig drang die österreichische Armee in die Eid-
genossenschaft ein. Im Wallis ergriff der französische Präfekt Claude-Philibert 
%DUWKHORW�GH�5DPEXWHDX������±������DP�����'H]HPEHU������GLH�)OXFKW��'HU�|V-
WHUUHLFKLVFKH�2EHUVW�-RVHI�.DUO�YRQ�6LPEVFKHQ���������±������NRPPDQGLHUWH�GDV�
Regiment, welches nun das Wallis besetzte. Er wurde als Befreier willkommen 
geheissen. Ziel der Übergangsregierung unter der Führung von Kaspar Eugen 
6WRFNDOSHU� YRP� 7KXUP� �����±������ ZDU� GLH� 5HVWDXUDWLRQ� GHU� 8QDEKlQJLJNHLW��
wie sie vor 1798 bestanden hatte, denn nach der kurzen Zeit als französisches 
Departement hegten sowohl die Zenden als auch der Bischof die Absicht, zu den 
Vorrechten und zum Föderalismus des Ancien Régime zurückkehren. Unter dem 
Druck der Siegermächte Österreich, England und Russland mussten die Pläne der 
Restauration der Zendenherrschaft aber schliesslich fallengelassen werden: Am 
���� -XQL� ����� VWHOOWH� GLH� hEHUJDQJVUHJLHUXQJ� GHU� 7DJVDW]XQJ� HLQ� $XIQDKPHJH-
such zum Beitritt zur Eidgenossenschaft, das kurz später gutgeheissen wurde. Die 
Träume von einem unabhängigen Wallis waren damit ausgeträumt.��

Die Ausarbeitung der Kantonsverfassung nahm wegen der zwischen Oberwal-
lis (pro Wiederherstellung der Vorherrschaft der sieben Zenden von vor 1798) 
und Unterwallis (pro Wiederherstellung der Unterwalliser Gleichberechtigung 
von 1798–1810) sowie dem Bischof schwelenden Differenzen mehrere Anläufe in 
Anspruch. Erst ein schiedsgerichtliches Urteil der ausländischen Minister schuf 
Abhilfe, so dass die neue Verfassung am 12. Mai 1815 in Kraft treten konnte. Mit 
der Vereinigungsurkunde vom 4. August 1815 wurde das Wallis zum zwanzigsten 
Kanton der Eidgenossenschaft.57

Die Verfassung des Kantons Wallis stellte eine betont föderale Staatsordnung 
her, in Form einer repräsentativen Demokratie mit souveränen Gemeinden und 
Zenden. Die vom Landrat erlassenen Gesetze mussten von den Zendenräten ange-
nommen werden. Finanzgesetze, Militärkapitulationen und Einbürgerungen wa-
ren den Gemeinderäten vorzulegen. Nach wie vor gelangten nur die privilegierten 
Burger in den Genuss von politischen Rechten. Zugunsten der inneren Stabilität 
wurde der Kanton in 13 gleichberechtigte Zenden eingeteilt, sieben für das bevor-
zugte Ober- und sechs für das trotz höherer Bevölkerungszahlen benachteiligte 

55 Fibicher, WalliseU�*HVFKLFKWH��$QP������6����±����6�����I�
�� Ebd., S. 102–104.
57� (EG���6�����±����
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Unterwallis. Während ersteres Gebiet drei Staatsräte stellte, durfte letzteres nur 
zwei stellen. Als Präsident des Gremiums amtierte der Landeshauptmann, der im 
Landrat gleichermassen den Vorsitz führte. Die Zenden und der Bischof schickten 
je vier Abgeordnete in den Landrat, was die sechs bevölkerungsreichen Unterwal-
liser Zenden weiter zum Nachteil gereichte. Letztere hatten der Verfassung trotz 
der erheblichen Benachteiligungen zugestimmt, um den Beitritt zur Eidgenos-
senschaft nicht zu gefährden oder zu verzögern.58 «Die ohnehin eingeschränkte 
Gewaltenteilung blieb blosse Theorie.»59 Im Grunde war die Kantonsverfassung 
von 1815 ein «einfaches Organisationsgesetz», das die Strukturen und Befugnisse 
der staatlichen Behörden regelte. «Das rechtsstaatliche Prinzip» kam darin kaum 
zum Ausdruck.��

Die Verfassungen vom 30. Januar und vom 3. August 1839

In der Periode der Regeneration gelangte ab 1830 das rechtsstaatliche Verfas-
VXQJVGHQNHQ�]XP�'XUFKEUXFK��$QJHWULHEHQ�YRQ�GHU�DXÀHEHQGHQ�OLEHUDOHQ�%HZH-
gung begann das Unterwallis vehementer eine Verfassungsänderung zu fordern. 
$OV�VLFK�LP�*HIROJH�GHV�OLEHUDOHQ�(UGUXWVFKHV�LQ�GHU�(LGJHQRVVHQVFKDIW���������HOI�
Kantone neue Verfassungen gaben, welche die politische Gleichheit, die  Presse- 
und Gewerbefreiheit und die repräsentative Demokratie einführten, witterten die 
Walliser Liberalen Morgenluft.��

Nach inneren Wirren und zähem Ringen legte am 30. Januar 1839 ein Rumpf-
parlament ohne Oberwalliser Einsitznahme einen liberalen Verfassungsentwurf 
vor, der den Forderungen des Unterwallis weitgehend Rechnung trug. Am 17. Fe-
bruar nahmen die Unterwalliser Zenden die neue Verfassung an, während das 
Oberwallis die Abstimmung boykottierte. Die Oberwalliser Zenden anerkannten 
das neue Gesetzeswerk nicht. Die Vermittlungsversuche der ins Wallis entsandten 
eidgenössischen Kommissäre scheiterten. Während das Unterwallis am 11. März 
seine Abgeordneten in den neu geschaffenen Grossen Rat wählte, welcher am 
21. März den neuen Staatsrat ernannte, hielt das Oberwallis am Landrat fest. Das 

58 Troger, GeschicKWH� GHU�9HUIDVVXQJ� �$QP�� ���� 6�� ����Fibicher, Walliser Geschichte (Anm. 2), 
S. 105 f.

59 Seiler, Die politische Geschichte (Anm. 2), S. 33–40; Arlettaz, Abs. «Die schwierige Integration 
in die Eidgenossenschaft» (Anm. 21), S. 219 f.; dies., Abs. «Staatsführung und Kantonsverwal-
tung von 1798 bis zur Gegenwart» (Anm. 21), S. 221; Fibicher, Walliser Geschichte (Anm. 2), 
S. 108, 110: Der Gemeinderat blieb das Nadelöhr, das zu passieren hatte, wer eine politische 
Laufbahn einschlug, denn die Gemeinderäte ernannten gemäss Verfassung von 1815 die Zen-
denräte und diese wiederum den Landrat. Diese Schlüsselstellen besetzen im Oberwallis Fami-
lien, die bereits vor der Revolution das politische Leben beherrscht hatten.

�� Seiler, Die politische Geschichte (Anm. 2), S. 35.
�� Fibicher, Walliser Geschichte (Anm. 2), S. 117 f.
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Land war gespalten. Am 11. Juni beschloss die Tagsatzung, die kantonale Einheit 
wiederherzustellen und ordnete die Ausarbeitung einer neuen – sofern die Mehr-
heit der Bevölkerung zustimme – für den gesamten Kanton gültigen Verfassung 
durch einen Verfassungsrat an. Das Unterwallis wählte den Verfassungsrat, doch 
das Oberwallis blieb den Wahlen fern.��

Am 3. August 1839 trat das neue, von diesem Rat vorgelegte liberale Verfas-
sungswerk in Kraft, das die Oberwalliser Zenden unter grossem Widerstand zäh 
ablehnten. Am 18. August sprachen sie sich in einer Volksabstimmung für die 
Beibehaltung der alten Verfassung aus. Das Unterwallis nahm den zweiten Ent-
wurf am 25. August an und wählte den Grossen Rat, der den Staatsrat neu bestell-
te. Deshalb forderten die Oberwalliser mit ihrer dissidenten Regierung in Siders 
die eidgenössische Tagsatzung auf, das Land in zwei Halbkantone zu teilen. In 
der Folge verhärteten sich die Fronten zwischen den Parteien und der vermitteln-
den Instanz dergestalt, dass nur Waffengewalt entscheiden konnte. Im April des 
folgenden Jahres mussten die geschlagenen Oberwalliser die neue Verfassung an-
nehmen. Als sich der Grosse Rat am 18. Mai 1840 versammelte, waren alle Lan-
desteile erstmals proportional zur Einwohnerschaft vertreten.��

Als gemässigt-liberales Grundgesetz festigte die Verfassung die repräsentative 
Demokratie und führte Grundrechte ein: die persönliche Freiheit, die Niederlas-
sungsfreiheit, das Recht auf einen ordentlichen Richter, die Unverletzlichkeit der 
Wohnung und des Eigentums, das Petitionsrecht, usw. Dem Unterwallis bescher-
te das neue Grundgesetz Fortschritte in der politischen Gleichberechtigung. Die 
Macht der Zenden, deren Räte zu Verwaltungsbehörden degradiert wurden, zer-
brach. Das Referendum ging an die Urversammlungen der Gemeinden über. Es 
wurde das Verfassungsreferendum eingeführt. Schliesslich beseitigten die neuen 
Satzungen die Vorrechte der Oberschicht und führten die Trennung der Gewal-
ten ein. Der Titel des Landeshauptmanns wurde abgeschafft.�� Der Landrat fand 
im Grossen Rat einen Rechtsnachfolger. Jeder Zenden delegierte pro tausend Ein-
wohner einen Grossrat nach Sitten. Die Verfassung vom 3. August 1839 begrün-
dete als erstes modernes Grundgesetz des Wallis im rechtsstaatlichen Sinne «ein 
wesentlich neues Prinzip der staatlichen Integration im Sinne des bürgerlichen In-
dividualismus und der politischen Einheit des Volkes».��

�� Ebd., S. 118 f.
�� Ebd., S. 121–124; Arlettaz, Abs. «Die schwierige Integration in die Eidgenossenschaft» 

(Anm. 21), S. 219 f.; dies., Abs. «Staatsführung und Kantonsverwaltung von 1798 bis zur Gegen-
wart» (Anm. 21), S. 221.

�� Carlen, Kultur des Wallis (Anm. 2), S. 15 f.: Das Amt des Landeshauptmanns war bereits 1798 
abgeschafft und 1802 nach kurzer Aufhebung wieder eingeführt worden.

�� Seiler, Die politische Geschichte (Anm. 2), S. 40–51, Zitat, S. 40; Troger, Geschichte der Verfas-
VXQJ��$QP������6�����I���Fibicher, Walliser Geschichte (Anm. 2), S. 118–120.
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Die Verfassung vom 14. September 1844

1840 bis 1844 kam es zur Spaltung der liberalen Bewegung in einen gemässig-
ten Flügel, der von Staatsrat Maurice Barman (1808–1848) angeführt wurde, und 
in einen linken Flügel, der von den Radikalen vertreten wurde, welchen die Ver-
fassung von 1839 nicht weit genug ging. Hatte das Grundgesetz doch weder die 
direkte Demokratie eingeführt noch die Immunitäten der Geistlichkeit beseitigt. 
Vor allem aber die Sonderrechte der Geistlichkeit boten Anlass zu Kritik.��

Als die Radikalen zu Beginn der 1840er Jahre eine Hetzkampagne gegen den 
Klerus lancierten, erhoben sich die konservative Partei, die Bevölkerung und die 
katholische Kirche zum Widerstand. Einem ersten, Ende Februar 1843 in Saint-
Maurice erfolgten blutigen Zusammenstoss zwischen Konservativen und Radika-
len mit Schwerverletzten folgten langwährende Unruhen und scharf ausgefoch-
tene Kämpfe, die erst mit dem Sieg der konservativen Partei bei der Schlacht am 
Trient im Mai 1844 ein Ende fanden.��

Am 14. September 1844 kam unter der Führung der Konservativen eine neue 
Verfassung zustande, die sich an die liberalen Verfassungen von 1839 anlehnte 
und demokratische Züge aufwies. Die Wahl- und Wählbarkeitsbedingungen wur-
den erleichtert. Das obligatorische Gesetzesreferendum fand Einführung. Alle 
Gesetze, Militärkapitulationen, Finanzdekrete und Einbürgerungsgesuche muss-
ten fortan an den Urversammlungen zur Abstimmung unterbreitet werden. Die 
Stellung von Klerus und der Kirche wurde wieder ausgebaut.��

Die Verfassung vom 10. Januar 1848

Nach der Zerschlagung des katholisch-konservativen Sonderbundes, dem das 
Wallis 1845 beigetreten war, und der Besetzung durch eidgenössische Truppen 
übernahmen am 2. Dezember 1847 die Radikalen die politische Führung im 
Wallis. Eine auf der Planta in Sitten abgehaltene Volksversammlung beschloss 
verschiedene gegen den Klerus, der für die Teilnahme am Sonderbundskrieg 
 verantwortlich gemacht wurde, gerichtete Massnahmen. Unter anderem wurde 
die Entrichtung der hohen Kriegskosten auf die geistlichen Institutionen über-
wälzt und deren Güter verstaatlicht, wies doch die Staatskasse ein Vermögen von 

�� Fibicher, Walliser Geschichte (Anm. 2), S. 124 f.
�� Ebd., S. 124–133.
�� Troger, Geschichte der Verfassung (Anm. 2), S. 27; Fibicher, Walliser Geschichte (Anm. 2), 

S. 133 f.: Die schärfsten Massnahmen zur Bekämpfung der Liberalen auf dem Gebiet der Ge-
setzgebung bestanden neben der Zensur und dem Verbot von Vereinigungen in der Schaffung 
eines Sondergerichts. Der Zentralgerichtshof blieb bis zum Sturz des konservativen Regimes 
tätig und verhängte Hunderte Urteile gegen politische Gegner.
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QXU������)UDQNHQ�DXI��'LH�JHLVWOLFKHQ�9RUUHFKWH�ZXUGHQ�DEJHVFKDIIW��*URVVHU�5DW�
und Staatsrat wurden aufgelöst, eine Übergangsregierung eingesetzt und ein ver-
fassungsgebender Grosser Rat einberufen.��
$P�����'H]HPEHU�ZXUGHQ�GLH�0LWJOLHGHU�GHV�YHUIDVVXQJVJHEHQGHQ�*URVVHQ�

Rates gewählt: 43 Radikale, 19 Liberale und 23 Konservative, welche am 10. Ja-
nuar 1848 die neue Verfassung vorlegten. Liberale Freiheitsrechte und das Bil-
dungswesen sollten zum Gemeinwohl beitragen. Die deutsche und die franzö-
VLVFKH�6SUDFKH�ZXUGHQ�DOV�/DQGHVVSUDFKHQ�GH¿QLHUW��'LH�9RUUHFKWH�GHV�.OHUXV�
wurden endgültig aufgehoben. Aktives und passives Wahlrecht wurde den Geist-
lichen versagt. Die Stellung des auf sieben Mitglieder erhöhten Staatsrates wurde 
zu Ungunsten des Grossen Rates und der Gemeinden gestärkt. Das Recht, den Er-
lass von Gesetzen und Dekreten anzuregen, wurde dem Staatsrat vorbehalten. Ge-
VHW]HV��XQG�)LQDQ]UHIHUHQGXP�¿HOHQ�GDKLQ��'HP�9RON�YHUEOLHE�GHU�%HVHLWLJXQJ�
des Gesetzesreferendums einzig das Recht, Verfassungsänderungen zu veranlas-
sen, denn es wurde das Initiativrecht des Volkes für eine Verfassungsrevision ein-
geführt. Das Volk erhielt zudem das Recht, den Grossen Rat auf direktem Weg zu 
wählen. Die kantonale Verfassung von 1848 stärkte in erster Linie den Zentral-
staat und die Kantonsregierung.70

Die Verfassung vom 23. Dezember 1852

Die Herrschaft der Radikalen verstimmte grosse Teile des Volkes, weil sie den 
Klerus befehdeten und das Mitspracherecht der Gemeinden beschnitten. So be-
gannen letztere die Durchführungen der Gesetze und Dekrete des Grossen Rates 
zu sabotieren. 1850 manifestierten sich auch auf kantonaler Ebene Widerstände 
und es wurde der Ruf nach einer Verfassungsrevision laut. Eine Unterschriften-
sammlung wurde mit repressiven Massnahmen unterbunden. Die Gemeinderats-
wahlen von 1852 bescherten den Konservativen schliesslich beträchtliche Gewin-
ne, vor allem auch im Unterwallis, weshalb der Staatsrat – um der Opposition den 
Wind aus den Segeln zu nehmen – beschloss, aus eigener Initiative eine Überar-
beitung der Verfassung einzuleiten. Am 20. Juni sprach sich das Volk mit über-
wältigender Mehrheit für die Umsetzung durch einen Verfassungsrat aus.71

Die Verfassungsrevision vom 23. Dezember 1852 zeitigte gleichwohl ein ma-
geres Ergebnis, denn nur sechs der 73 Artikel wurden abgeändert. Die Zahl der 

�� Fibicher, Walliser Geschichte (Anm. 2), S. 139, 144.
70 Troger, Geschichte der Verfassung (Anm. 2), S. 28; Fibicher, Walliser Geschichte (Anm. 2), 

S. 142.
71 Troger, Geschichte der Verfassung (Anm. 2), S. 28; Fibicher, Walliser Geschichte (Anm. 2), 

S. 149 f.
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6WDDWVUlWH�ZXUGH�ZLHGHU�DXI�I�QI�UHGX]LHUW��'LH�ZLFKWLJVWH�bQGHUXQJ�EHVWDQG�LQ�
der Minderheitenberücksichtigung bei den Grossratswahlen. Die Legislaturperio-
de wurde auf vier Jahre herabgesetzt. Die Verfassung führte das obligatorische 
Referendum für die Erhöhung des Steuerfusses und die Abänderung der Grund-
lage des bestehenden Finanzsystems ein. Zudem sah sie ein Konkordat zur Rege-
lung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat vor. Der Klerus erhielt seine 
politischen Rechte zurück.72

Die Wahlen von 1857 bestätigten den bereits spürbaren Umschwung. Die an 
die Macht gelangende katholisch-konservative Regierung stärkte in der Folge die 
politischen Institutionen, tat sich jedoch schwer mit der Integration in den Bund.73

Die Verfassung vom 26. November 1875

Nachdem die Bundesverfassung vom September 1848 als Errungenschaft des libe-
ralen Bundesstaates und erstes vom Volk gegebenes Grundgesetz die schweizeri-
sche Eidgenossenschaft für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts «zur demokra-
tisch-republikanischen Insel inmitten der Monarchien Europas» erhoben hatte,74 
erfolgte 1874 eine Revision dieses Gesetzeswerks, die wie bereits die Vorgänger-
verfassung im Wallis auf grossen Widerstand traf, weil sie die Hoheit der Kanto-
ne – etwa im Schulwesen – einschränkte und antiklerikal gefärbt war.75 Das Volk 
YHUZDUI�GDV�QHXH�*UXQGJHVHW]�GHV�%XQGHV�PLW���-����1HLQ��JHJHQ������-D�6WLPތ
men, während dieses von der Gesamtheit der Schweizer Stimmbürger angenom-
men wurde. Nun stand die konservative Regierung vor der Aufgabe, eine neue 
Kantonsverfassung zu schaffen, die aufgrund der Homogenitätsklausel in Ein-
NODQJ�PLW�GHU�%XQGHVYHUIDVVXQJ�]X�EULQJHQ�ZDU��'DV�YRP�*URVVHQ�5DW�DP�����1R-
vember 1875 verabschiedete neue kantonale Grundgesetz dehnte das Finanzrefe-
UHQGXP�DXI�GLH�DXVVHURUGHQWOLFKHQ�$XVJDEHQ�YRQ�PLQGHVWHQVތ�������)UDQNHQ�XQG�
die Erhöhung des Steuerfusses aus. Ein Drittel des Steuerertrags sollte zur Til-
gung der Staatsschuld verwendet werden. Diese belief sich 1870 auf vier Millio-
nen Franken. So bedeutete die 1875 vollzogene Revision der Kantonsverfassung 
im Grunde in erster Linie eine Angleichung an die neuen Vorgaben des Bundes.��

72 Troger, Geschichte der Verfassung (Anm. 2), S. 28.
73 Ebd.
74 Ders., Art. «Bundesverfassung», in HLS, Bd. 3, Basel 2004, S. 27–35, hier: S. 27: Das im Son-

derbundskrieg unterlegene katholisch-konservative Lager stand bereits dem Verfassungswerk 
ablehnend gegenüber.

75 Fibicher, Walliser Geschichte (Anm. 2), S. 155 f.
��� (EG��� 6�� ����� 1DFK� GHU� 5HYLVLRQ� GHU� %XQGHVYHUIDVVXQJ� DUEHLWHWHQ� GLH� HLGJHQ|VVLVFKHQ� 5lWH�

ein Gesetz über das Ehe- und Zivilstandswesen aus, das im Kanton Wallis ebenfalls erbittert 
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3.3.4 Die Verfassung vom 8. März 1907

Im November 1903 hinterlegte eine Gruppe fortschrittlicher konservativer Gross-
UlWH�XQWHU�GHU�)�KUXQJ�YRQ�$OH[DQGHU�6HLOHU� �����±������HLQH�0RWLRQ��XP�GLH�
«Verfassung […] im Sinne einer Ausdehnung der Volksrechte» zu revidieren, 
doch der Grosse Rat sprach sich gegen die Motion aus. Im darauffolgenden Jahr 
ODQFLHUWH�6HLOHU�HLQH�3HWLWLRQ��GLH����8ތ���QWHUVFKULIWHQ�DXI�VLFK�YHUHLQLJWH��'DULQ�
liess er die zuvor geäusserte Forderung nach der Volkswahl von Staats- und Stän-
deräten fallen, hielt jedoch am Ausbau der demokratischen Rechte fest. Im Juni 
stimmte das Volk der Verfassungsrevision zu. Der Grosse Rat überarbeitete die 
Kantonsverfassung von 1875 und das Volk segnete den vorgelegten Entwurf am 
8. März 1907 ab.77

Das Walliser Grundgesetz von 1907 erweiterte die Rechte des Volkes. Wäh-
rend die Verfassungsinitiative bereits seit 1848 bestand, führte die neue Verfas-
sung die Gesetzesinitiative ein: 4000 stimmberechtigte Bürger konnten fortan 
den Erlass eines neuen und die Abänderung oder Aufhebung eines bestehenden 
Gesetzes anregen. Dem obligatorischen Referendum unterlagen künftig nicht nur 
die Verfassungsänderungen und die Finanzgesetze, sondern alle Gesetze und De-
krete allgemeinen und dauerhaften Charakters. Mit der Einführung dieser wichti-
gen demokratischen Rechte markierte das Gesetzeswerk den Übergang zur halb-
direkten Demokratie.78

Dem Kanton übertrug die Verfassung von 1907 wichtige neue Aufgabenfelder 
im Bereich des Sozialwesens und der Wirtschaftspolitik. So sollte der Staat für 
GHQ�$XVEDX� GHU� ,QIUDVWUXNWXU� XQG� GLH�±�DXFK� ¿QDQ]LHOOH�±�)|UGHUXQJ� YHUVFKLH-
dener wirtschaftlicher Branchen verantwortlich sein, hatten doch unlängst – an-
gelockt von der elektrischen Energie aus Wasserkraft – Industriebetriebe den 
Weg ins Wallis gefunden. Auch die Entwicklung des Strassennetzes und der Ver-
kehrsmittel, die Subventionierung von Bodenmeliorationen, Beiträge an die Rho-
nekorrektion und die Verbauung der Wildbäche sollten Leistungen des Kantons 
darstellen.79

bekämpft  wurde. Sah dieses doch die Einführung der Zivilehe vor, welches der Geistlichkeit die 
Führung der Zivilstandsregister entriss und Ehescheidungen vorsah.

77� (EG���6�������Troger, Geschichte der Verfassung (Anm. 2), S. 32 f.: In der Volksabstimmung vom 
0DL������VSUDFKHQ�VLFK�GLH�6WLPPEHUHFKWLJWHQ�PLW������]X������6WLPPHQ�GDI�U�DXV��$OOHUGLQJV�
war das Interesse am Reformwerk nicht gross: Nur knapp 40 Prozent der Walliser gingen an die 
Urne.

78 Arlettaz, Abs. «Die schwierige Integration in die Eidgenossenschaft» (Anm. 21), S. 219 f.
79 Fibicher, WallisHU�*HVFKLFKWH��$QP������6������
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4 Auf dem Weg zu einer Verfassung des 21. Jahrhunderts

Nachdem der Kanton Wallis 1875 letztmals eine neue Verfassung erlassen hat, um 
sein Grundgesetz mit den Vorgaben des Bundes in Übereinstimmung zu bringen, 
vermochten in den folgenden Jahrzehnten konservative Tendenzen zum Festhal-
ten an der alten Ordnung sowie die fehlende nationale Integration eine substan-
ziell bahnbrechende Totalrevision der Walliser Kantonsverfassung zu verhin-
dern, während eine Mehrheit der schweizerischen Kantone ihre Grundgesetze 
bereits im 19. Jahrhundert revidierte.80 Im 21. Jahrhundert hinkt unser Kanton im 
VFKZHL]ZHLWHQ�9HUJOHLFK�HUQHXW�KLQWHUKHU��6R�ZXUGHQ�VHLW�GHQ�����HU�-DKUHQ�ELV�
dato insgesamt 21 Kantonsverfassungen revidiert. Neben unserem Kanton war-
ten einzig Appenzell Innerrhoden und Zug noch auf eine Modernisierung ihrer 
Grundgesetze, obschon 1999 die Bundesverfassung nach 30-jährigem Prozess 
eine Erneuerung erfuhr.81

«Ein Land brauche Visionen, befand der freisinnige Präsident des Walliser 
Kantonsparlamentes, Albert Bétrisey, zum Anlass des 100-jährigen Bestehens 
GHU�.DQWRQVYHUIDVVXQJ� YRQ� ������$OV� LGHDOH�3URMHNWLRQVÀlFKH� GLHVHU�:�QVFKH�
biete sich eine Totalrevision des Grundgesetzes an.» Im Grossratssaal wurde die-
se Anregung damals mit gemischten Gefühlen aufgenommen, denn obschon sich 
ein Grossteil der politischen Parteien über das Ziel, die kantonale Verfassung er-
neuern zu müssen, einig war, unterschieden sich die Meinungen über den einzu-
schlagenden Weg frappant. So befürwortete die damalige Regierung noch eine 
etappenweise Reform des kantonalen Grundgesetzes. Die in der Verfassungsfra-
ge vorpreschenden «Radicaux» schafften es aus eigener Kraft jedoch nicht, ihre 
Vision einer mutigen Überarbeitung aus einem Guss durch eine «Constituante», 
eine verfassunggebende Versammlung, durchzusetzen. Die Initiative der FDP 
Wallis für eine Totalrevision der Walliser Verfassung brachte nicht die erforderli-
FKHQ������8QWHUVFKULIWHQ�]XVDPPHQ�82

80 Andreas Kley, Art. «Bundesverfassung», S. 27: Dass auf Bundesebene aufgrund der Einfüh-
rung der Initiative für die Partialrevision der Verfassung von 1891 die Fortbildung des Verfas-
sungsrechts erleichtert wurde und sich deshalb auf dieser Ebene eine weitere Totalrevision der 
Bundesverfassung erübrigte – also kein grundlegender Druck zur Anpassung auf Kantonsebene 
erzeugt wurde, dürfte im Fall des Wallis vielleicht ebenfalls eine Revision der Kantonsverfas-
sung in den Hintergrund haben rücken lassen.

81� $*���������85��%/���������62���������7*���������*/���������%(���������$5���������7,���������
NE (2000), SG (2001), SH (2002), GR (2003), VD (2003), FR (2004), ZH (2005), BS (2005), LU 
(2007) und GE (2012). Bei der Umsetzung der vollständigen Revision setzten die Kantone BS, 
FR, VD, ZH und GE auf einen vom Volk gewählten Verfassungsrat. In BE, AR, NE, SG, SH, 
LU, SZ und GR wurde die Aufgabe dem Kantonsparlament übertragen. In den meisten Fällen 
wurden Gremien eingesetzt, die sich aus ausserparlamentarischen Kreisen rekrutierten.

82 NZZ, 17.3.2007: Totalrevision oder schrittweise Erneuerung?
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Mehr Erfolg war dem Initiativkomitee für eine Totalrevision der Walliser Kan-
tonsverfassung beschieden, welches im Sommer 2015 von Persönlichkeiten aus 
der Zivilgesellschaft aus der Taufe gehoben wurde. Die treibenden Kräfte hinter 
dem erfolgreichen Begehren setzen sich zur Hauptsache aus Frauen und Män-
nern zusammen, die der FDP, den Sozialdemokraten und den Grünen nahestehen. 
Fand doch nach der Abfuhr der ersten Reformpakete zur Walliser Verfassung 
über das Wahlsystem (R21) im Sommer 2015 sowie dem Scheitern der Initiati-
ve «Jede Stimme zählt» nur wenige Monate später die Totalrevision allmählich 
auch bei denjenigen Kreisen mehr Unterstützung, die dem Ansinnen zuvor noch 
kritisch gegenüberstanden. Im Frühjahr 2017 bekannte sich schliesslich auch die 
Walliser Regierung zu einer Totalrevision der Kantonsverfassung durch einen 
Verfassungsrat.

Als es am 4. März 2018 zur Volksabstimmung kam, befürwortete eine Mehr-
heit von 72,8 % der Walliser Bevölkerung die Volksinitiative «Für eine Totalre-
vision der Verfassung des Kantons Wallis vom 8. März 1907». Die Durchfüh-
rung soll einem Verfassungsrat anvertraut werden. Für diese Option hat sich eine 
0HKUKHLW� YRQ� ������� GHU� VWLPPEHUHFKWLJWHQ�:DOOLVHULQQHQ� XQG�:DOOLVHU� DXVJH-
sprochen. Am 25. November 2018 wiederum wurden die 130 Mitglieder des Ver-
fassungsrates gewählt, welche in den kommenden Jahren die Walliser Verfassung 
des 21. Jahrhunderts auszuarbeiten haben werden. Die Gewählten sind am Mon-
tag, 17. Dezember 2018, erstmals zusammengekommen, um die konstituierende 
Session des Verfassungsrats abzuhalten.

'DV�:DOOLV�EH¿QGHW�VLFK�GDPLW�DOV�VFKZHL]ZHLW�HLQHU�GHU�OHW]WHQ�.DQWRQH�DXI�
dem Weg zu einer zeitgemässen Verfassung. Die vervielfachte Bevölkerungszahl, 
die demographischen Veränderungen, die räumliche Entwicklung, das Verhältnis 
der Sprachregionen, die Verschiebung zwischen den Wirtschaftssektoren und ge-
sellschaftliche Entwicklungen wie die Einführung des Frauenstimmrechts oder 
die Zuwanderung sind drängende Themen, die es im neuen Grundgesetz zu be-
rücksichtigen gilt.83

Das neue Regelwerk wird, sollte der Grosse Rat den vom Verfassungsrat er-
arbeiteten Vorschlag gutheissen, frühestens 2023 in Kraft treten. Die schwierige 
$XIJDEH�GHV�5DWHV�EHVWHKW�GDULQ��5HFKWH�XQG�3ÀLFKWHQ��9HUDQWZRUWXQJHQ�XQG�$Q-
sprüche zu überdenken und gleichzeitig dem während mehr als eines Jahrhunderts 
vollzogenen gesellschaftlichen Wandel auf konsensfähige Art und Weise Rech-
nung zu tragen. Die um die Wahlen der Verfassungsrätinnen und Verfassungs-
räte spürbare Aufbruchsstimmung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
von der Bundesverfassung abgesteckten Vorgaben eng sind – wie 2014 bereits die 
Kontroverse um das Walliser Wahlsystem für das Kantonsparlament deutlichst  

83� :DOOLVHU�%RWH�������������8QVHUH�.DQWRQVYHUIDVVXQJ�JOHLFKW�HLQHP�)OLFNHQWHSSLFK�
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vor Augen führte. Hinzu kommt, dass auch hinsichtlich kritischer Brennpunkte 
der realpolitische Gestaltungsspielraum begrenzt sein wird. Vor allem in den neu-
ralgischen Fragen wird Konsens nottun, wenn der vom Verfassungsrat vorzule-
gende Entwurf bei Parlament und Volk auf Akzeptanz stossen soll. Bis das neue, 
zukunftsweisende Leitbild des Kantons stehen wird, haben die Walliser Verfas-
sungsrätinnen und Verfassungsräte herausforderungsvolle Aufgaben zu lösen. 
Dass der Prozess der Erarbeitung eines zeitgemässen Walliser Grundgesetzes des 
21. Jahrhunderts darüber hinaus aber auch die Möglichkeit bieten wird, der neuen 
Verfassung die massgeblichen Züge der Identität des modernen Wallis zu imple-
mentieren – ähnlich wie sich der westlichste Kanton der Schweiz in seiner neuen 
9HUIDVVXQJ�GHV�-DKUHV������LQ�HUVWHU�/LQLH�DOV�©*HQqYH�LQWHUQDWLRQDOHª�GH¿QLHU-
te –, darf als realistische Chance bezeichnet werden, die es wahrzunehmen gilt.


